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Jahrgang 2021/Nr. 069 
Tag der Veröffentlichung: 1. September 2021 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

Satzung zur Änderung der 

Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung 

für die Bachelor- und Masterstudiengänge 

der Fakultät für Lebenswissenschaften: 

Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit 

(APSO-LEG) 

an der Universität Bayreuth 

vom 20. Juli 2021 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des 

Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende Satzung: 

§ 1 
Die Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät 

für Lebenswissenschaften: Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit (APSO-LEG) an der Universität Bay-

reuth vom 5. Juni 2020 (AB UBT 2020/036) wird wie folgt geändert:  

1. In § 2 Abs. 1 Satz 4 werden die Wörter „Professorinnen und Professoren (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Bayerisches Hochschulpersonalgesetz)“ durch die Wörter „Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer (Art. 2 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz)“ ersetzt. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Berichten“ die Wörter „, semesterbegleitenden 

Aufgaben“ eingefügt. 

b) In Abs. 9 Satz 2 wird nach der Zahl „13“ die Zahl „, 14“ eingefügt. 

  



Satzung zur Änderung der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung  
für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultät für Lebenswissenschaften: 
Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit (APSO-LEG) an der Universität Bayreuth vom 20. Juli 2021 ................................ 2 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

c) Nach Abs. 13 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

„(14) 1Semesterbegleitende Aufgaben (z. B. Bearbeitung von Übungsblättern) werden 

modulbegleitend gestellt und angefertigt. 2Die Form, der Umfang und die Bewer-

tungskriterien sind den Studierenden zu Beginn der Lehrveranstaltung von der Prü-

ferin oder dem Prüfer bekanntzugeben. 3Die Prüferin oder der Prüfer setzt die Note 

gemäß § 13 fest.“ 

3. In § 26 Abs. 1 werden die Wörter „jedes erforderlichen Moduls“ durch die Wörter „jeder Modul-

leistung“ ersetzt. 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 21. Juli 2021 in Kraft. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 14. Juli 2021 und 

der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 19. Juli 2021, Az. A 3307/1 - I/1. 

Bayreuth, 20. Juli 2021  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 20. Juli 2021 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 20. Juli 2021 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 20. Juli 2021. 

Bayreuth, 20. Juli 2021  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 
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